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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.2022

Norm

ABGB §914

ARB 2006 Art 7.1.4

1. ABGB § 914 heute

2. ABGB § 914 gültig ab 01.01.1917 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916

Rechtssatz

Strebt der Versicherungsnehmer die Geltendmachung von Ansprüchen gegen seinen

Betriebsunterbrechungsversicherer an, die darauf beruhen, dass infolge behördlicher Anordnungen zur Bekämpfung

der COVID-19-Pandemie an die Allgemeinheit gerichtete, bezirks- bzw landesweite Betretungsverbote für

Beherbergungsbetriebe angeordnet waren, dann liegt jedenfalls ein den Risikoausschluss begründender „mittelbarer“

Zusammenhang im Sinne des Art 7.1.4 ARB 2006 zwischen der angestrebten Rechtsverfolgung und jenen behördlichen

Anordnungen vor.Strebt der Versicherungsnehmer die Geltendmachung von Ansprüchen gegen seinen

Betriebsunterbrechungsversicherer an, die darauf beruhen, dass infolge behördlicher Anordnungen zur Bekämpfung

der COVID-19-Pandemie an die Allgemeinheit gerichtete, bezirks- bzw landesweite Betretungsverbote für

Beherbergungsbetriebe angeordnet waren, dann liegt jedenfalls ein den Risikoausschluss begründender „mittelbarer“

Zusammenhang im Sinne des Artikel 7 Punkt eins Punkt 4, ARB 2006 zwischen der angestrebten Rechtsverfolgung und

jenen behördlichen Anordnungen vor.
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